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Vierte Änderung der Diplomprüfungs- 
ordnung 

für den Studiengang Sozialwissenschaften 

an der Carl von Ossietzky Universität 
Oldenburg 

Bek. d. MWK v. 16.04.1998 

Bezug: Bek. v. 30.05.1990 (Nds. Mbl. S. 891), 
zuletzt geändert durch Bek. v. 7.2.1994 
(Nds. Mbl. S. 480) 

Die Carl von Ossietzky Universität Oldenburg hat die 
in der Anlage abgedruckte Vierte Änderung der 
Diplomprüfungsordnung für den Studiengang Sozial- 
wissenschaften beschlossen. Sie wurde vom MWK nach 
$ 80 Abs. 1 i.V.m. Abs. 2 Halbsatz 1 Nr.2 NHG i. d. F. 
vom 24.3.1998 (Nds. GVBl. S. 300) genehmigt. 

- Amtliche Mitteilungen der Carl von Ossietzky 
Universität Oldenburg Nr. 3/1998 S. 152 - 

Anlage 

Vierte Änderung der Diplomprüfungsordnung 

für den Studiengang Sozialwissenschaften 
an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg 

Abschnitt I 

Die Diplomprüfungsordnung für den Studiengang So- 
zialwissenschaften, Bek. v. 30.05.1990 (Nds. Mbl. S. 

891), zuletzt geändert durch Bek. v. 7.2.1994 (Nds. Mb. 

S. 480), wird wie folgt geändert: 

1. In $ 13 Abs. I Nr. 3 wird nach dem Wort “Er- 

wachsenenbildung” folgender Spiegelstrich 
eingefügt: 

“- Europäische Studien” 

2. Dem $ 20 Abs. 1 wird folgende Nr. 5 angefügt: 

“5. Nachweis von Kenntnissen in zwei modernen 
Fremdsprachen, wenn als Wahlpflichtfach 

Europäische Studien gewählt wurde.”   

3. Anlage 4 wird wie folgt geändert: 

a) DerNr. 1 wird folgender Satz angefügt: 

“Die Wahl der Teilgebiete für die Diplomvor- 
prüfung und die Diplomprüfung obliegt dem 
Studenten/der Studentin.” 

b) Der Nr. 2 wird folgender Satz angefügt: 

“Die Wahl der Teilgebiete für die Diplomvor- 
prüfung und die Diplomprüfung obliegt dem 
Studenten/der Studentin.” 

4. Anlage 5 wird wie folgt geändert: 

a) Es wird folgender neue Satz 1 eingefügt: 

“Soweit im Hinblick auf nachzuweisende 
Kenntnisse in der Diplomvorprüfung oder der 
Diplomprüfung eine Auswahlmöglichkeit aus 
mehreren Bereichen oder Gebieten besteht, 

obliegt die Wahl dem Studenten/der Studen- 
tin.” 

b) Der bisherige Satz 1 wird Satz 2. 

c) Das Fach “8. Psychologie *)” erhält folgenden 
Wortlaut: 

“8. Psychologie 

Diplomvorprüfung 

Grundkenntnisse in mindestens zwei der 
nachfolgend genannten Teilgebiete der 
Psychologie: 

- Allgemeine Psychologie I 

- Allgemeine Psychologie II 

-  Physiologische Psychologie 

-  Entwicklungspsychologie 

- Persönlichkeitspsychologie 

-  Sozialpsychologie. 

Die Fachprüfung kann nach Wahl des Studen- 
ten/der Studentin in Form einer dreißigminüti- 

gen mündlichen Prüfung oder einer vierstün- 
digen Klausur abgelegt werden. 

Diplomprüfung 

Vertiefte Kenntnisse in einem der folgenden 
Bereiche der Psychologie: 

-  Arbeits-, Betriebs- und Organisations- 
psychologie 

d —_
 

Pädagogische Psychologie 

Psychologie im Gesundheitswesen 

Diagnostik und Intervention/Evaluation 
und Forschungsmethodik 

Umweltpsychologie 

Kognitionspsychologie 

Emotion und Kommunikation. 

Die Fachprüfung kann nach Wahl des Studen- 
ten/der Studentin in Form einer dreißigminü- 
tigen mündlichen Prüfung oder einer vierstündi- 
gen Klausur abgelegt werden.” 

Es wird folgende Nr. 16 angefügt: 

“16. Europäische Studien 

Diplomvorprüfung 

Grundkenntnisse in zwei der folgenden 
Teilbereiche: 

Europäische Einigungsprozesse im 
20. Jahrhundert 

Entwicklung und Strukturen europäi- 
scher Bündnissysteme nach 1945 (u.a. 
WEU, Warschauer Pakt, EG, 

RGW, KSZE) 

Das politische, rechtliche und wirt- 

schaftliche System der Europäischen 
Union (EU) 

Migrationsbewegungen in Europa 

Europa und Internationale Bündnissy- 
steme. 

Diplomprüfung 

Vertiefte Kenntnisse in zwei der folgenden 
Teilbereiche: 

Politisch-soziale Bewegungen in 
Europa 

Perspektiven der europäischen Integra- 
tion 

Europäisches Wirtschaftsrecht 

Politisch-soziale Problemfelder in 
Europa 

Multikulturelle Prozesse in Europa 

Kooperation mit Drittländern”. 
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Abschnitt II 

Diese Änderung tritt nach ihrer Genehmigung durch 
das MWK am Tag nach ihrer Bek. in den Amtlichen 
Mitteilungen der Carl von Ossietzky Universität Olden- 
burg am 27.6.1998 in Kraft. 

Studierende, die sich zum Zeitpunkt des Inkrafttretens 
dieser Ordnung im zweiten oder einem höheren Seme- 
ster befinden, werden nach der bisher geltenden Ord- 
nung geprüft. Sie können auf Antrag und mit Zustim- 
mung des Prüfungsausschusses auch nach der neuen 
Prüfungsordnung geprüft werden. Studierende nach 
Satz 1, welche die Magisterzwischenprüfung nach In- 
krafttreten dieser Ordnung nach der bisher geltenden 
Prüfungsordnung ablegen, legen die Magisterprüfung 
abweichend von Satz 1 nach der neuen Prüfungsord- 
nung ab.”


